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AMTSBLATT des ZWAG           

Zweckverband für Wasserversorgung und  
Abwasserbeseitigung Geiseltal  

 

10. Jahrgang                                        Braunsbedra, den 11.04.2024                                           Nummer 04 
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Informationen des ZWAG 

 

gefasste Beschlüsse der Verbandsversammlung vom 08.04.2024 

 
Beschluss - Nr.: 01/2024 
 

 
Feststellung Jahresabschluss ZWAG 2022, Verwendung des Jahresergebnisses und 
Entlastung des Verbandsgeschäftsführers 
 
Die Abstimmung ergab: 

 Durch Stimmenführer abgegebene Stimmen Stimmen 
insgesamt für Braunsbedra für Mücheln 

Abgegebene Stimmen: 5 4 9 

Ja – Stimmen: 5 4 9 

Nein – Stimmen: 0 0 0 

Enthaltungen: 0 0 0 

 
Beschluss - Nr.: 02/2024 
 

 
Gewinnverwendung im Betrieb gewerblicher Art (BgA) Trinkwasser, Wirtschaftsjahr 2023 
 
Die Abstimmung ergab: 

 Durch Stimmenführer abgegebene Stimmen Stimmen 
insgesamt für Braunsbedra für Mücheln 

Abgegebene Stimmen: 4 4 8 

Ja – Stimmen: 4 4 8 

Nein – Stimmen: 0 0 0 

Enthaltungen: 0 0 0 
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Beschluss - Nr.: 03/2024 
 

 
2. Änderung der Verbandssatzung des ZWAG 
 
Die Abstimmung ergab: 

 Durch Stimmenführer abgegebene Stimmen Stimmen 
insgesamt für Braunsbedra für Mücheln 

Abgegebene Stimmen: 5 4 9 

Ja – Stimmen: 5 4 9 

Nein – Stimmen: 0 0 0 

Enthaltungen: 0 0 0 

 

 

Öffentliche Bekanntmachungen des ZWAG 

 

Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2022 des ZWAG 

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes für Wasserversorgung und 

Abwasserbeseitigung Geiseltal hat in ihrer öffentlichen Sitzung am 08.04.2024 mit Beschluss 

Nr. 01/2024 den Jahresabschlusses 2022 festgestellt sowie die Verwendung des 

Jahresergebnisses und die Entlastung des Verbandsgeschäftsführers beschlossen. 

 

Der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses, die Verwendung des 

Jahresergebnisses und die Entlastung des Verbandsgeschäftsführers sowie der Prüfvermerk 

des Abschlussprüfers und der Feststellungsvermerk des Rechnungsprüfungsamtes werden 

hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 

Der Jahresabschluss, der Lagebericht sowie die Erfolgsübersicht liegen entsprechend § 15 (4) 

der Verbandssatzung des ZWAG für sieben Tage, beginnend mit dem Tag nach der 

Bekanntmachung dieses Hinweises zu den Öffnungszeiten: 

 

Montag, Mittwoch, Donnerstag von 7:30 – 15:30 Uhr 

Dienstag von 7:30 – 17:30 Uhr 

Freitag von 7:30 – 13:00 Uhr 

 

zur Einsichtnahme in den Geschäftsräumen des ZWAG in Braunsbedra, Hauptstraße 50 

öffentlich aus. 
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Beschluss der Verbandsversammlung 01/2024 vom 08.04.2024 
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Wiedergabe des Bestätigungsvermerks des unabhängigen Abschlussprüfers 

 

  



 
 

Seite 6 von 8 

 

  



 
 

Seite 7 von 8 

  



 
 

Seite 8 von 8 

Feststellungsvermerk  

 

 

 

 

Impressum: Amtsblatt für den Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Geiseltal; 

Herausgeber: Verbandsgeschäftsführer des ZWAG Braunsbedra; Dienstsitz: Hauptstr. 50, 06242 Braunsbedra; Telefon: 034633/322-0; Fax: 

034633/322-20; E-Mail: kontakt@zwag.info; Das Amtsblatt erscheint nach Bedarf. Es wird für den Zeitraum von zwei Wochen am Dienstsitz 

des ZWAG Braunsbedra zur Einsichtnahme ausgelegt. Das Amtsblatt kann zum Preis von 1,- € je Stück, zuzgl. Versandkosten, abonniert 

werden. Neben dem Abo ist auch ein Einzelbezug zum gleichen Preis möglich. 

Für die Mitgliedsgemeinden des ZWAG wird das Amtsblatt kostenlos zur Verfügung gestellt. (Auslegung in den Stadtverwaltungen Braunsbedra 

und Mücheln) 

Verantwortlich, Bezug und Information: ZWAG Braunsbedra, Hauptstr. 50, 06242 Braunsbedra; Telefon: 034633/322-0; Fax: 034633/322-20;       

E-Mail: kontakt@zwag.info, Internet: www.zwag.info. 
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